
KJHG/SGB VIII 
Dritter Unterabschnitt: Gemeinsame Vorschriften für die 
Hilfe zur Erziehung und die Eingliederungshilfe für 
seelisch behinderte Kinder und Jugendliche 

§ 36 Mitwirkung, Hilfeplan 

(1) 1Der Personensorgeberechtigte und das Kind oder der Jugendliche sind 
vor der Entscheidung über die Inanspruchnahme einer Hilfe und vor einer 
notwendigen Änderung von Art und Umfang der Hilfe zu beraten und auf die 
möglichen Folgen für die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen 
hinzuweisen. 2Vor und während einer langfristig zu leistenden Hilfe außerhalb 
der eigenen Familie ist zu prüfen, ob die Annahme als Kind in Betracht 
kommt. 3Ist Hilfe außerhalb der eigenen Familie erforderlich, so sind die in 
Satz 1 genannten Personen bei der Auswahl der Einrichtung oder der 
Pflegestelle zu beteiligen. 4Der Wahl und den Wünschen ist zu entsprechen, 
sofern sie nicht mit unverhältnismäßigen Mehrkosten verbunden sind. 
5Wünschen die in Satz 1 genannten Personen die Erbringung einer in § 78 a 
genannten Leistung in einer Einrichtung, mit deren Träger keine 
Vereinbarungen nach § 78 b bestehen, so soll der Wahl nur entsprochen 
werden wenn, die Erbringung der Leistung in dieser Einrichtung nach 
Maßgabe des Hilfeplanes nach Absatz 2 geboten ist. 

(2) 1Die Entscheidung über die im Einzelfall angezeigte Hilfeart soll, wenn 
Hilfe voraussichtlich für längere Zeit zu leisten ist, im Zusammenwirken 
mehrerer Fachkräfte getroffen werden. 2Als Grundlage für die Ausgestaltung 
der Hilfe sollen sie zusammen mit dem Personensorgeberechtigten und dem 
Kind oder dem Jugendlichen einen Hilfeplan aufstellen, der Feststellungen 
über den Bedarf, die zu gewährende Art der Hilfe sowie die notwendigen 
Leistungen enthält; sie sollen regelmäßig prüfen, ob die gewählte Hilfeart 
weiterhin geeignet und notwendig ist. 3Werden bei der Durchführung der Hilfe 
andere Personen, Dienste oder Einrichtungen tätig, so sind sie oder deren 
Mitarbeiter an Aufstellung des Hilfeplans und seiner Überprüfung zu 
beteiligen. 

(3) 1Erscheinen Hilfen nach § 35 erforderlich, so soll bei der Aufstellung und 
Änderung des Hilfeplans sowie bei der Durchführung der Hilfe ein Arzt, der 
über besondere Erfahrungen in der Hilfe für Behinderte verfügt, beteiligt 
werden. 2Erscheinen Maßnahmen der beruflichen Eingliederung erforderlich, 
so sollen auch die Stellen der Bundesanstalt für Arbeit beteiligt werden. 

Anmerkung: Abs. 1 Satz 5 angefügt durch Art. 2 Zweites Gesetz zur Anderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch 
(SGB XI) und anderer Gesetze vom 29. Mai 1998, BGBl. I 1188, in Kraft getreten am 1. Januar 1999 

§ 37 Zusammenarbeit bei Hilfen außerhalb der eigenen Familie 

(1) 1Bei Hilfen nach §§ 32 bis 34 und § 35 a Abs. 1 Satz 2 Nr.3 und 4 soll 
darauf hingewirkt werden, daß die Pflegeperson oder die in der Einrichtung 
für die Erziehung verantwortlichen Personen und die Eltern zum Wohl des 
Kindes oder des Jugendlichen zusammenarbeiten. 2Durch Beratung und 
Unterstützung sollen die Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie 
innerhalb eines im Hinblick auf die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen 
vertretbaren Zeitraum so weit verbessert werden, daß sie das Kind oder den 
Jugendlichen wieder selbst erziehen kann. 3Während dieser Zeit soll durch 
begleitende Beratung und Unterstützung der Familien darauf hingewirkt 
werden, daß die Beziehung des Kindes oder Jugendlichen zur 
Herkunftsfamilie gefördert wird. 4Ist eine nachhaltige Verbesserung der 
Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie innerhalb dieses Zeitraums 
nicht erreichbar, so soll mit den beteiligten Personen eine andere, dem Wohl 
des Kindes oder des Jugendlichen förderliche und auf Dauer angelegte 
Lebensperspektive erarbeitet werden. 

(2) 1Die Pflegeperson hat vor der Aufnahme des Kindes oder des 
Jugendlichen und während der Dauer der Pflege Anspruch auf Beratung und 
Unterstützung; dies gilt auch in den Fällen, in denen dem Kind oder dem 
Jugendlichen weder Hilfe zur Erziehung noch Eingliederungshilfe gewährt 
wird oder die Pflegeperson der Erlaubnis nach § 44 nicht bedarf. 2§ 23 Abs. 4 
gilt entsprechend. 

(3) 1Das Jugendamt soll den Erfordernissen des Einzelfalls entsprechend 
an Ort und Stelle überprüfen, ob die Pflegeperson eine dem Wohl des Kindes 
oder des Jugendlichen förderliche Erziehung gewährleistet. 2Die 
Pflegeperson hat das Jugendamt über wichtige Ereignisse zu unterrichten, 
die das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen betreffen. 

§ 38 Vermittlung bei der Ausübung der Personensorge 

Sofern der Inhaber der Personensorge durch eine Erkärung nach § 1688 
Abs. 3 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs die Vertretungsmacht der 
Pflegeperson so weit einschränkt, daß dies eine dem Wohl des Kindes oder 
des Jugendlichen förderliche Erziehung nicht mehr ermöglicht, sowie bei 
sonstigen Meinungsverschiedenheiten sollen die Beteiligten das Jugendamt 
einschalten.  

Anmerkung: neu gefaßt durch KindRG 

§ 39 Leistungen zum Unterhalt des Kindes oder des Jugendlichen 

(1) 1Wird Hilfe nach den §§ 32 bis 35 oder nach § 35 a Abs. 1 Satz 2 Nr.2 bis 
4 gewährt, so ist auch der notwendige Unterhalt des Kindes oder 
Jugendlichen außerhalb des Elternhauses sicherzustellen. 2Er umfaßt auch 
die Kosten der Erziehung. 

(2) 1Der gesamte regelmäßig wiederkehrende Bedarf soll durch laufende 
Leistungen gedeckt werden. 2Sie umfassen außer im Fall des § 32 und des § 
35 a Abs. 1 Satz 2 Nr.2 auch einen angemessenen Barbetrag zur 
persönlichen Verfügung des Kindes oder des Jugendlichen. 3Die Höhe des 
Betrages wird in den Fällen der §§ 34, 35, 35 a Abs. 1 Satz 2 Nr.4 von der 
nach Landesrecht zuständigen Behörde festgesetzt. Die Beträge sollen nach 
Altersgruppen gestaffelt sein. 4Die laufenden Leistungen im Rahmen der Hilfe 
in Vollzeitpflege (§ 33) oder bei einer geeigneten Pflegeperson (§ 35 a Abs. 2 
Satz 2 Nr.3) sind nach den Absätzen 4 bis 6 zu bemessen. 

(3) Einmalige Beihilfen oder Zuschüsse können insbesondere zur 
Erstausstattung einer Pflegestelle, bei wichtigen persönlichen Anlässen sowie 
für Urlaubs- und Ferienreisen des Kindes oder des Jugendlichen gewährt 
werden. 

 

Drittes Kapitel.  

Andere Aufgaben der Jugendhilfe 

Erster Abschnitt 

Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und 
Jugendlichen 

§ 42 Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen 

(1) 1Inobhutnahme eines Kindes oder eines Jugendlichen ist die vorläufige 
Unterbringung des Kindes oder des Jugendlichen bei 

1. einer geeigneten Person oder 

2. in einer Einrichtung oder 

3. in einer sonstigen betreuten Wohnform. 
2Während der Inobhutnahme sind der notwendige Unterhalt des Kindes oder 
des Jugendlichen und die Krankenhilfe sicherzustellen. 3Mit der 
Inobhutnahme ist dem Kind oder dem Jugendlichen unverzüglich Gelegenheit 
zu geben, eine Person seines Vertrauens zu benachrichtigen. 4Während der 
Inobhutnahme übt das Jugendamt das Recht der Beaufsichtigung, Erziehung 
und Aufenthaltsbestimmung aus; der mutmaßliche Wille des 
Personensorgeberechtigten oder des Erziehungsberechtigten ist dabei 
angemessen zu berücksichtigen. 5Es hat für das Wohl des Kindes oder des 
Jugendlichen zu sorgen, das Kind oder den Jugendlichen in seiner 
gegenwärtigen Lage zu beraten und Möglichkeiten der Hilfe und 
Unterstützung aufzuzeigen. 

(2) 1Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine 
Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche um Obhut bittet. 
2Das Jugendamt hat den Personensorge- oder Erziehungsberechtigten 
unverzüglich von der lnobhutnahme zu unterrichten. 3Widerspricht der 
Personensorge- oder Erziehungsberechtigte der Inobhutnahme, so hat das 
Jugendamt unverzüglich 

1. das Kind oder den Jugendlichen dem Personensorge- oder 
Erziehungsberechtigten zu übergeben oder 

2. eine Entscheidung des Familiengerichts über die erforderlichen 
Maßnahmen zum Wohl des Kindes oder des Jugendlcihen herbeizuführen.  
4Ist der Personensorge- oder Erziehungsberechtigte nicht erreichbar, so gilt 
Satz 3 Nr.2 entsprechend. 

(3) 1Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine 
Obhut zu nehmen, wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes 
oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert. 2Freiheitsentziehende 
Maßnahmen sind dabei nur zulässig, wenn und soweit sie erforderlich sind, 
um eine Gefahr für Leib oder Leben des Kindes oder des Jugendlichen oder 
eine Gefahr für Leib oder Leben Dritter abzuwenden. 3Die 
Freiheitsentziehung ist ohne gerichtliche Entscheidung spätestens mit Ablauf 
des Tages nach ihrem Beginn zu beenden. 4Absatz 2 Satz 2 bis 4 gilt 
entsprechend. 

Anmerkung: Abs. 2 Satz 3 Nr.2 geändert durch KindRG 

§ 43 Herausnahme des Kindes oder des Jugendlichen ohne Zustimmung des 
Personen-sorgeberechtigten 

(1) 1Hält sich ein Kind oder ein Jugendlicher mit Zustimmung des 
Personensorgeberechtigten bei einer anderen Person oder in einer 
Einrichtung auf und werden Tatsachen bekannt, die die Annahme 
rechtfertigen, daß die Voraussetzungen des § 1666 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs vorliegen, so ist das Jugendamt bei Gefahr im Verzug befugt, 
das Kind oder den Jugendlichen von dort zu entfernen und bei einer 
geeigneten Person, in einer Einrichtung oder in einer sonstigen betreuten 
Wohnform vorläufig unterzubringen. 2Das Jugendamt hat den 
Personensorgeberechtigten unverzüglich von den getroffenen Maßnahmen 
zu unterrichten. 3Stimmt der Personensorgeberechtigte nicht zu, so hat das 
Jugendamt unverzüglich eine Entscheidung des Familiengerichts 
herbeizuführen.  

(2) § 42 Abs. 1 Satz 2 bis 5 gilt entsprechend. 

Anmerkung: Abs. 1 Satz 3 geändert durch KindRG 

 

Zweiter Abschnitt 
Schutz von Kindern und Jugendlichen in Familienpflege 
und in Einrichtungen 

§ 44 Pflegeerlaubnis 

(1) 1Wer ein Kind oder einen Jugendlichen außerhalb des Elternhauses in 
seiner Familie regelmäßig betreuen oder ihm Unterkunft gewähren will 
(Pflegeperson), bedarf der Erlaubnis. 2Einer Erlaubnis bedarf nicht, wer ein 
Kind oder einen Jugendlichen 

1. im Rahmen von Hilfe zur Erziehung oder von Eingliederungshilfe für 
seelisch behinderte Kinder und Jugendliche aufgrund einer Vermittlung durch 
das Jugendamt, 

2. als Vormund oder Pfleger im Rahmen seines Wirkungskreises, 

3. als Verwandter oder Verschwägerter bis zum dritten Grad, 

4. bis zur Dauer von acht Wochen, 

5. im Rahmen eines Schüler- oder Jugendaustausches 



betreut oder ihm Unterkunft gewährt. 3Einer Erlaubnis bedarf ferner nicht, 
wer: 

1. ein Kind oder einen Jugendlichen in Adoptionspflege (§1744 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs) aufnimmt oder 

2. ein Kind während des Tages betreut, sofern im selben Haushalt nicht 
mehr als zwei weitere Kinder in Tagespflege oder über Tag und Nacht betreut 
werden. 

(2) Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn das Wohl des Kindes oder des 
Jugendlichen in der Pflegestelle nicht gewährleistet ist. 

(3) 1Das Jugendamt soll den Erfordernissen des Einzelfalls entsprechend 
an Ort und Stelle überprüfen, ob die Voraussetzungen für die Erteilung der 
Erlaubnis weiterbestehen. 2Ist das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen in 
der Pflegestelle gefährdet und ist die Pflegeperson nicht bereit oder in der 
Lage, die Gefährdung abzuwenden, so ist die Erlaubnis zurückzunehmen 
oder zu widerrufen. 

(4) Wer ein Kind oder einen Jugendlichen in erlaubnispflichtige 
Familienpflege aufgenommen hat, hat das Jugendamt über wichtige 
Ereignisse zu unterrichten, die das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen 
betreffen. 

§ 45 Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung 

(1) 1Der Träger einer Einrichtung, in der Kinder oder Jugendliche ganztägig 
oder für einen Teil des Tages betreut werden oder Unterkunft erhalten, 
bedarf für den Betrieb der Einrichtung der Erlaubnis. 2Einer Erlaubnis bedarf 
nicht, wer 

1. eine Jugendfreizeiteinrichtung, eine Jugendbildungseinrichtung, eine 
Jugendherberge oder ein Schullandheim betreibt, 

2. ein Schülerheim betreibt, das landesgesetzlich der Schulaufsicht 
untersteht, 

3. eine Einrichtung betreibt, die 

a) außerhalb der Jugendhilfe liegende Aufgaben für Kinder oder 
Jugendliche wahrnimmt, wenn für sie eine entsprechende gesetzliche 
Aufsicht besteht oder 

b) im Rahmen des Hotel- und Gaststättengewerbes nicht überwiegend der 
Aufnahme von Kindern oder Jugendlichen dient. 

(2) 1Die Erlaubnis kann mit Nebenbestimmungen versehen werden. 2Sie ist 
zu versagen, wenn die Betreuung der Kinder oder der Jugendlichen durch 
geeignete Kräfte nicht gesichert oder in sonstiger Weise das Wohl der Kinder 
oder der Jugendlichen in der Einrichtung nicht gewährleistet ist. 3Über die 
Voraussetzungen der Eignung sind Vereinbarungen mit den Trägern der 
Einrichtungen anzustreben. 4Die Erlaubnis ist zurückzunehmen oder zu 
widerrufen, wenn das Wohl der Kinder oder der Jugendlichen in der 
Einrichtung gefährdet und der Träger der Einrichtung nicht bereit oder in der 
Lage ist, die Gefährdung abzuwenden. 5Zur Sicherung des Wohles der 
Kinder und der Jugendlichen können auch nachträgliche Auflagen erteilt 
werden. 6Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Rücknahme oder 
den Widerruf der Erlaubnis haben keine aufschiebende Wirkung. 

(3) 1Sind in einer Einrichtung Mängel festgestellt worden, so soll die 
zuständige Behörde zunächst den Träger der Einrichtung über die 
Möglichkeiten zur Abstellung der Mängel beraten. 2Wenn die Abstellung der 
Mängel Auswirkungen auf Entgelte oder Vergütung nach § 93 des 
Bundessozialhilfegesetzes haben kann, so ist der Träger der Sozialhilfe an 
der Beratung zu beteiligen, mit dem Vereinbarungen nach dieser Vorschrift 
bestehen. 3Werden festgestellte Mängel nicht abgestellt, so können den 
Trägern der Einrichtung Auflagen erteilt werden, die zur Beseitigung einer 
eingetretenen oder Abwendung einer drohenden Beeinträchtigung oder 
Gefährdung des Wohls der Kinder oder Jugendlichen erforderlich sind. 
4Wenn sich die Auflage auf Entgelte oder Vergütungen nach § 93 des 
Bundessozialhilfegesetzes auswirkt, so entscheidet über die Erteilung die 
zuständige Behörde nach Anhörung des Trägers der Sozialhilfe, mit dem 
Vereinbarungen nach dieser Vorschrift bestehen. 5Die Auflage ist nach 
Möglichkeit in Ubereinstimmung mit Vereinbarungen nach den §§ 93 bis 94 
des Bundessozialhilfegesetzes auszugestalten. 

(4) 1Besteht für eine erlaubnispflichtige Einrichtung eine Aufsicht nach 
anderen Rechtsvorschriften, so hat die zuständige Behörde ihr Tätigwerden 
zuvor mit der anderen Behörde abzustimmen. 2Sie hat den Träger der 
Einrichtung rechtzeitig auf weitergehende Anforderungen nach anderen 
Rechtsvorschriften hinzuweisen. 


